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5. Abschnitt: Änderung des Aufenthaltszwecks 

Art. 54 
Erfolgte die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gestützt 
auf eine Zulassungsbestimmung für einen bestimmten Aufenthaltszweck, so ist bei 
einer Änderung des Aufenthaltszwecks eine neue Bewilligung erforderlich. 

4. Kapitel: Regelung des Aufenthalts 
1. Abschnitt: Kurzaufenthaltsbewilligungen 

Art. 55 Stellenwechsel 
(Art. 32 Abs. 3 AuG) 

Ein Stellenwechsel von Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung kann inner-
halb der gleichen Branche und des gleichen Berufs bewilligt werden, wenn eine 
weitere Tätigkeit beim bisherigen Arbeitgeber nicht möglich oder nicht zumutbar ist 
und der Stellenwechsel nicht auf Grund des Verhaltens der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers erfolgt. 

Art. 56 Erneuerung 
1 Kurzaufenthaltsbewilligungen dürfen erst nach einjährigem Unterbruch ein weite-
res Mal erteilt werden (Art. 32 Abs. 4 AuG). Ausnahmen sind in begründeten Ein-
zelfällen möglich, wenn es sich beispielsweise um eine jährlich wiederkehrende 
Tätigkeit handelt. Vorbehalten bleibt Absatz 2. 
2 Zwischen zwei Kurzaufenthaltsbewilligungen bis zu vier Monaten nach Artikel 19 
Absatz 4 Buchstabe a muss sich die Ausländerin oder der Ausländer mindestens 
zwei Monate im Ausland aufhalten. 
3 Einer Ausländerin oder einem Ausländer kann nur einmal eine Kurzaufenthalts-
bewilligung für einen Aufenthalt als Au-Pair (Art. 48), für eine Aus- und Weiterbil-
dung (Art. 23 und 24) oder für Stagiaires (Art. 42) erteilt werden. Ausnahmen sind 
in begründeten Einzelfällen möglich. 

Art. 57 Aneinanderreihung 
1 Die folgenden Bewilligungen dürfen nicht unmittelbar aneinandergereiht werden: 

a. Kurzaufenthaltsbewilligungen bis zu vier Monaten (Art. 19 Abs. 4 Bst. a); 
b. Kurzaufenthaltsbewilligungen über vier Monaten (Art. 19 Abs. 1); 
c. Kurzaufenthaltsbewilligungen bis zu acht Monaten (Art. 19 Abs. 4 Bst. b 

und Art. 34); 
d. Kurzaufenthaltsbewilligungen für Stagiaires (Art. 42). 
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2 Die betroffene Person muss sich zwischen zwei dieser Bewilligungen mindestens 
zwei Monate nachweislich im Ausland aufhalten. 

2. Abschnitt: Aufenthaltsbewilligungen 

Art. 58 Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung 
1 Die Gültigkeitsdauer der erstmaligen Aufenthaltsbewilligung beträgt ein Jahr; sie 
kann um zwei Jahre verlängert werden. Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen 
möglich. 
2 Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung muss das ausländi-
sche Ausweispapier (Art. 8) noch während sechs Monaten gültig sein. Ausnahmen 
sind in begründeten Einzelfällen möglich. 

Art. 59 Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung 
1 Das Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (Art. 33 Abs. 3 AuG) 
muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden. Eine 
Verlängerung ist frühestens drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer möglich. 
Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen möglich. 
2 Wurde das Verlängerungsgesuch eingereicht, darf sich die betroffene Person 
während des Verfahrens in der Schweiz aufhalten, sofern keine abweichende Verfü-
gung getroffen wurde. 

3. Abschnitt: Niederlassungsbewilligungen 

Art. 60 Erteilung der Niederlassungsbewilligung 
(Art. 34 Abs. 2 und 96 AuG) 

Vor Erteilung der Niederlassungsbewilligung sind das bisherige Verhalten der 
Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers sowie der Grad der Integration zu prüfen. 

Art. 61 Vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung 
(Art. 34 Abs. 3 AuG) 

Die Niederlassungsbewilligung kann vorzeitig erteilt werden, wenn die Gesuchstel-
lerin oder der Gesuchsteller diese früher schon während mindestens zehn Jahren 
besessen hat und der Auslandaufenthalt nicht länger als sechs Jahre gedauert hat. 

Art. 62 Erteilung der Niederlassungsbewilligung bei erfolgreicher 
Integration 
(Art. 34 Abs. 4 AuG) 

1 Die Niederlassungsbewilligung kann bei einer erfolgreichen Integration erteilt 
werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer namentlich: 
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a. die rechtsstaatliche Ordnung und die Werte der Bundesverfassung respek-
tiert; 

b. in der am Wohnort gesprochenen Landessprache mindestens das Referenz-
niveau A2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
des Europarates19 erreicht; in begründeten Fällen können auch Kenntnisse 
einer anderen Landessprache berücksichtigt werden; 

c. den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bil-
dung bekundet. 

2 Bei der Prüfung des Gesuchs um vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilli-
gung wird der Integrationsgrad der Familienangehörigen berücksichtigt, die älter als 
zwölf Jahre sind. 

Art. 6320 Gesuch um Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Ausweises für  
die Niederlassungsbewilligung 
(Art. 41 Abs. 3 AuG) 

Der Ausweis für Personen mit Niederlassungsbewilligung muss spätestens 14 Tage 
vor Ablauf der Laufzeit der kantonalen Ausländerbehörde (Art. 88 Abs. 1) zur 
Verlängerung vorgelegt oder abgegeben werden. Die Verlängerung erfolgt frühes-
tens drei Monate vor Ablauf der Laufzeit; Ausnahmen sind in begründeten Einzel-
fällen möglich. 

4. Abschnitt:  
Erwerbstätige Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, 
Schutzbedürftige und Flüchtlinge 

Art. 64 Stellenwechsel 
(Art. 30 Abs. 1 Bst. l AuG und Art. 43 AsylG) 

1 Der Stellenwechsel von Asylsuchenden (Art. 52) kann bewilligt werden, wenn: 
a. es die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage erlaubt; 
b. die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AuG eingehalten wer-

den; 
c. die asylrechtlichen Voraussetzungen (Art. 43 Abs. 1−3 AsylG) erfüllt sind. 

2 Der Stellenwechsel von vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürftigen 
(Art. 53) kann bewilligt werden, wenn die Bestimmungen über die Lohn- und Ar-
beitsbedingungen (Art. 22 AuG) eingehalten werden. 

  

19 www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html 
20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 6273). 
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Art. 65 Erwerbstätige Flüchtlinge 
Personen, denen die Schweiz Asyl gewährt oder die sie als Flüchtlinge vorläufig 
aufgenommen hat, werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Stellen-
wechsel bewilligt, wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 22 AuG) eingehal-
ten werden. 

5. Abschnitt: Örtlicher Geltungsbereich der Bewilligungen 

Art. 66 Kantonaler Geltungsbereich 
Ausländerinnen und Ausländer können nur in einem Kanton eine Kurzaufenthalts-, 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzen. Die Bewilligungen gelten für 
das Gebiet des Kantons, der sie ausgestellt hat. 

Art. 67 Kantonswechsel 
(Art. 37 AuG) 

1 Wird der Mittelpunkt der Lebensverhältnisse in einen anderen Kanton verlegt, liegt 
bewilligungspflichtiger Kantonswechsel vor. 
2 Ausländerinnen und Ausländer mit einer gültigen Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- 
oder Niederlassungsbewilligung benötigen für vorübergehende Aufenthalte in einem 
anderen Kanton bis zu drei Monaten im Kalenderjahr keine Bewilligung, und eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich (Art. 37 Abs. 4 AuG). Die Regelung des Wochen-
aufenthalts richtet sich nach Artikel 16. 

Art. 68 Medizinische Behandlung in einem anderen Kanton 
Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer zur medizinischen Behandlung oder 
Betreuung ausserhalb des Bewilligungskantons auf (zum Beispiel in Spitälern, 
Heilanstalten oder Sanatorien), so gilt dies unabhängig von der Dauer des Aufent-
halts nicht als Kantonswechsel. 

Art. 69 Zuständigkeit bei einer Vormundschaft 
Bei bevormundeten Ausländerinnen und Ausländern ist der Kanton für die auslän-
derrechtliche Regelung zuständig, in dem sich der Sitz der zuständigen Vormund-
schaftsbehörde befindet. 

Art. 70 Strafvollzug, Massnahmenvollzug und zivilrechtliche Unterbringung 
1 Werden Ausländerinnen und Ausländer im Bewilligungskanton oder in einem 
anderen Kanton in ein Untersuchungsgefängnis oder in eine Strafanstalt eingewiesen 
oder befinden sie sich im stationären oder ambulanten Massnahmenvollzug nach den 
Artikeln 59–61, 63 oder 64 des Strafgesetzbuches21 oder werden sie in einer Anstalt 

  

21 SR 311.0 
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nach Artikel 397a des Zivilgesetzbuchs22 untergebracht, so bleibt die bisherige 
Bewilligung bis zur ihrer Entlassung gültig. 
2 Das Anwesenheitsverhältnis ist spätestens auf den Zeitpunkt der bedingten oder 
unbedingten Entlassung aus dem Strafvollzug, dem Massnahmenvollzug oder der 
Unterbringung neu zu regeln. Besteht die Möglichkeit, die betroffene Person zum 
Vollzug eines Strafurteils in den Heimatstaat zu überstellen, ist sofort über das 
Anwesenheitsverhältnis zu entscheiden. 

5. Kapitel: Ausländerausweis 

Art. 71 Ausstellung des Ausländerausweises 
1 Die Ausländerinnen und Ausländer, die einer Bewilligungspflicht unterstehen, 
erhalten einen Ausländerausweis. Das BFM berücksichtigt dabei die Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 200223 zur einheit-
lichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige.24 
2 Wird eine Einreiseerlaubnis für einen bewilligungspflichtigen Aufenthalt mit 
Erwerbstätigkeit von höchstens vier Monaten innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten erteilt, so wird kein Ausländerausweis ausgestellt (Art. 12 Abs. 1). 
An Cabaret-Tänzerinnen und -Tänzer (Art. 34) wird unabhängig von der Aufent-
haltsdauer ein Ausländerausweis ausgestellt. 
3 Das BFM kann die Herstellung von Ausländerausweisen ganz oder teilweise 
Dritten übertragen. 
4 Die Kantone übernehmen den Ausländerausweis und das entsprechende Ausferti-
gungsverfahren zu den durch den Bund mit Dritten vereinbarten Bedingungen. 

Art. 7225 Vorweisung des Ausländerausweises 
Ausländerinnen und Ausländer sind verpflichtet, den Ausländerausweis den Behör-
den auf Verlangen sofort vorzuweisen oder abzugeben. Ist dies nicht möglich, wird 
dafür eine angemessene Frist festgelegt. 

  

22 SR 210 
23 ABl. L 157 vom 15.6.2002, S. 1 
24 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), 

in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). 
25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 6273). 
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6. Kapitel: Familiennachzug 

Art. 73 Frist für den Familiennachzug von Personen mit 
Aufenthaltsbewilligung 

1 Gesuche um Familiennachzug von Ehegatten und Kindern von Personen mit einer 
Aufenthaltsbewilligung müssen innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Das 
Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf 
Monaten eingereicht werden. 
2 Die Fristen nach Absatz 1 beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung 
oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. 
3 Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige 
familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum 
Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der 
Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. 
4 Die Bestimmungen in den Absätzen 1–3 gelten für die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. 

Art. 74 Familiennachzug bei einer vorläufigen Aufnahme 
(Art. 85 Abs. 7 AuG) 

1 Gesuche um Einbezug in die vorläufige Aufnahme von Familienangehörigen sind 
bei der kantonalen Ausländerbehörde (Art. 88 Abs. 1) einzureichen. 
2 Die kantonale Ausländerbehörde leitet das Gesuch mit ihrer Stellungnahme an das 
BFM weiter. Die Stellungnahme führt aus, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Familiennachzug gegeben sind. 
3 Sind die zeitlichen Voraussetzungen für den Familiennachzug nach Artikel 85 
Absatz 7 AuG erfüllt, muss das Gesuch um Einbezug in die vorläufige Aufnahme 
innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden. Das Gesuch für den Nachzug von 
Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten nach diesem Zeit-
punkt eingereicht werden. Entsteht das Familienverhältnis erst nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist von Artikel 85 Absatz 7 AuG, beginnen diese Fristen zu diesem 
späteren Zeitpunkt zu laufen. 
4 Ein nachträglicher Familiennachzug kann nur bewilligt werden, wenn wichtige 
familiäre Gründe geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden zum 
Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. Die Anhörung findet in der 
Regel bei der Schweizerischen Vertretung am Aufenthaltsort statt. 
5 Der besonderen Situation von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen ist beim 
Entscheid über die Gewährung des Familiennachzugs Rechnung zu tragen. Für 
Familienangehörige vorläufig aufgenommener Flüchtlinge gilt Artikel 37 der Asyl-
verordnung 1 vom 11. August 199926 sinngemäss. 
6 Die Bestimmungen in den Absätzen 1–5 gelten für die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. 
  

26 SR 142.311 
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Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern 
(Art. 47 Abs. 4 AuG) 

Wichtige familiäre Gründe nach Artikel 47 Absatz 4 AuG und Artikel 73 Absatz 3 
und 74 Absatz 4 liegen vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die 
Schweiz gewahrt werden kann. 

Art. 76 Ausnahmen vom Erfordernis des Zusammenwohnens 
(Art. 49 AuG) 

Wichtige Gründe für eine Ausnahme vom Erfordernis des Zusammenwohnens 
können insbesondere durch berufliche Verpflichtungen oder durch eine vorüber-
gehende Trennung wegen erheblicher familiärer Probleme entstehen. 

Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft 
(Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AuG) 

1 Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des 
Familiennachzugs gemäss Artikel 44 AuG erteilte Aufenthaltsbewilligung des 
Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn: 

a. die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgrei-
che Integration besteht; oder 

b. wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz er-
forderlich machen. 

2 Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich 
vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde und 
die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint. 
3 Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 
AuG. 
4 Eine erfolgreiche Integration nach Absatz 1 Buchstabe a sowie nach Artikel 50 
Absatz 1 Buchstabe a AuG liegt vor, wenn die Ausländerin oder der Ausländer 
namentlich: 

a. die rechtsstaatliche Ordnung und die Werte der Bundesverfassung respek-
tiert; 

b. den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb der am 
Wohnort gesprochenen Landessprache bekundet. 

5 Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 
Absatz 2 AuG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende 
Nachweise verlangen. 
6 Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere: 

a. Arztzeugnisse; 
b. Polizeirapporte; 
c. Strafanzeigen; 
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d. Massnahmen im Sinne von Artikel 28b des Zivilgesetzbuches27; oder 
e. entsprechende strafrechtliche Verurteilungen. 

7 Die Bestimmungen in den Absätzen 1–6 gelten für die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. 

7. Kapitel: Beendigung des Aufenthalts 

Art. 78 Rückehr- und Wiedereingliederungshilfe 
(Art. 60 AuG) 

1 Zweck der Rückkehr- und Wiedereingliederungshilfe ist die Förderung der selbst-
ständigen und pflichtgemässen Ausreise in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen 
Drittstaat. 
2 Die Artikel 62–78 der Asylverordnung 2 vom 11. August 199928 gelten sinnge-
mäss. 

Art. 79 Erlöschen der Bewilligung 
(Art. 61 AuG) 

1 Die Fristen nach Artikel 61 Absatz 2 AuG werden durch vorübergehende Be-
suchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen. 
2 Das Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung muss vor Ab-
lauf der sechsmonatigen Frist (Art. 61 Abs. 2 AuG) eingereicht werden. 

Art. 80 Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(Art. 62 Bst. c und 63 Bst. b AuG) 

1 Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor: 
a. bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Ver-

fügungen; 
b. bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrecht-

lichen Verpflichtungen; 
c. wenn die betroffene Person ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegs-

verbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Ta-
ten öffentlich billigt oder dafür wirbt oder wenn sie zum Hass gegen Teile 
der Bevölkerung aufstachelt. 

2 Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der 
Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einem Verstoss gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung führt. 

  

27 SR 210 
28 SR 142.312 
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Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots 
(Art. 67 AuG) 

Die kantonalen Behörden können dem BFM einen Antrag auf Erlass eines Einreise-
verbots stellen. 

8. Kapitel: Amtshilfe und Datenbekanntgabe 

Art. 82 Meldepflichten 
(Art. 97 Abs. 3 AuG) 

1 Die Polizei- und Gerichtsbehörden sowie die Strafuntersuchungsbehörden melden 
der kantonalen Ausländerbehörde (Art. 88 Abs. 1) unaufgefordert die Anhebung und 
die Einstellung von Strafuntersuchungen, Verhaftungen und Entlassungen sowie 
zivil- und strafrechtliche Urteile, soweit Ausländerinnen und Ausländer davon 
betroffen sind. Eine Meldung erfolgt zudem, wenn sich eine kontrollierte Person 
rechtswidrig in der Schweiz aufhält. 
2 Die Zivilstands-, Vormundschafts- und Gerichtsbehörden melden der zuständigen 
kantonalen Ausländerbehörde unaufgefordert und in jedem Fall Eheschliessungen, 
Verweigerungen der Eheschliessung, Ungültigerklärungen, Trennungen und Schei-
dungen von Ausländerinnen und Ausländern sowie vormundschaftliche Massnah-
men. 
3 Die beteiligten Behörden geben der zuständigen kantonalen Ausländerbehörde im 
Zusammenhang mit einer Meldung nach Absatz 2 Tatsachen bekannt, die auf eine 
rechtsmissbräuchliche Eheschliessung zur Umgehung der Zulassungsvorschriften 
nach Artikel 51 AuG hindeuten. Dies gilt auch für die schweizerischen Vertretungen 
im Ausland. 
4 Die Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3 gelten für die eingetragene Partner-
schaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss. 
5 Die für die Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen zuständigen Behörden melden 
der zuständigen kantonalen Ausländerbehörde unaufgefordert den Bezug von Sozi-
alhilfe durch Ausländerinnen und Ausländer. Eine Meldung erfolgt nicht, wenn die 
betroffene Person eine Niederlassungsbewilligung besitzt und sich seit mehr als 15 
Jahren in der Schweiz aufhält (Art. 63 Abs. 2 AuG).29 

  

29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2008 6273). 
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9. Kapitel:  
Arbeitsmarktlicher Vorentscheid und Zustimmungsverfahren 

Art. 83 Arbeitsmarktlicher Vorentscheid 
(Art. 40 Abs. 2 AuG) 

1 Vor der erstmaligen Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung 
zur Erwerbstätigkeit entscheidet die kantonale Behörde (Art. 88 Abs. 1), ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. zur Ausübung einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit 
nach den Artikeln 18–25 AuG; 

b. für die Erbringung einer grenzüberschreitenden Dienstleistung durch eine 
Person oder ein Unternehmen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland nach Arti-
kel 26 AuG; 

c. für den Wechsel zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit durch Personen 
mit einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 38 Absatz 3 AuG. 

2 Sie entscheidet zudem, ob eine Kurzaufenthaltsbewilligung verlängert oder erneu-
ert und bei Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung, bei Asylsuchenden und 
vorläufig aufgenommenen Personen ein Stellenwechsel bewilligt werden kann. 
3 Der arbeitsmarktliche Vorentscheid kann mit Bedingungen und Auflagen ver-
knüpft werden, insbesondere bezüglich der Art und der Dauer einer befristeten 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz. 
4 Im Einvernehmen mit dem BFM kann anstelle von Entscheiden im Einzelfall nach 
Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 eine Pauschalzustimmung für bestimmte Perso-
nen- und Gesuchskategorien erteilt werden. 

Art. 83a30 Anerkennung von ausländischen Wegweisungsverfügungen 
1 Ausländerinnen und Ausländer, die bereits aus einem Staat, der durch eines der 
Schengen-Assoziierungsabkommen31 gebunden ist, weggewiesen wurden, weil sie 
die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 5 Absatz 1 des Schengener Grenzkodex32 
nicht erfüllen, werden gestützt auf die Richtlinie 2001/40/EG33 von den kantonalen 
Ausländerbehörden formlos zur Ausreise aus der Schweiz aufgefordert und nötigen-
falls ausgeschafft. 

  

30 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 
12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). 

31 Die Schengen-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 3 aufgeführt. 
32 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1). 

33 Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung 
von Entscheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. L 149 vom 
2.6.2001, S. 34). 
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2 Die Ausgleichung der Vollzugskosten, die im Rahmen dieses Verfahrens entste-
hen, richtet sich nach Artikel 7 der Richtlinie 2001/40/EG und nach der Entschei-
dung 2004/191/EG34. Das BFM ist die Kontaktstelle im Sinn dieser Entscheidung. 

Art. 84 Gültigkeit der arbeitsmarktlichen Vorentscheide 
Die Gültigkeitsdauer arbeitsmarktlicher Vorentscheide beträgt sechs Monate. Sie 
kann aus wichtigen Gründen verlängert werden. 

Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide 
(Art. 99 AuG) 

1 Das BFM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung der Kurzaufenthalts-, 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie zur Verlängerung der Aufent-
haltsbewilligung, wenn: 

a. es ein Zustimmungsverfahren zur Koordination der Praxis im Rahmen des 
Gesetzesvollzugs für bestimmte Personen- und Gesuchskategorien als not-
wendig erachtet; 

b. es die Unterbreitung zur Zustimmung in einem Einzelfall verlangt; 
c. eine vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 

Absätze 3 und 4 AuG erfolgen soll; 
d. Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit bis zu längstens vier Monaten nach Arti-

kel 19 Absatz 4 Buchstabe a erteilt werden. 
2 Vor der Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung (Art. 32 AuG) oder einer 
Aufenthaltsbewilligung (Art. 33 AuG) mit Erwerbstätigkeit sind die arbeitsmarkt-
lichen Vorentscheide (Art. 83) dem BFM zur Zustimmung zu unterbreiten. Ausge-
nommen sind Vorentscheide für Bewilligungen nach Artikel 19 Absatz 4 sowie für 
Cabaret-Tänzerinnen und -Tänzer (Art. 34). 
3 Die kantonale Ausländerbehörde (Art. 88 Abs. 1) kann dem BFM zudem einen 
kantonalen Entscheid für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen 
zur Zustimmung unterbreiten. 

Art. 86 Zustimmungsverfahren 
1 Das BFM kann die Zustimmung verweigern oder mit Bedingungen verbinden. 
2 Es verweigert die Zustimmung zur: 

a. erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Wider-
rufsgründe nach Artikel 62 AuG vorliegen; 

  

34 Entscheidung 2004/191/EG des Rates vom 23. Febr. 2004 zur Festlegung der Kriterien 
und praktischen Einzelheiten zum Ausgleich finanzieller Ungleichgewichte aufgrund der 
Anwendung der Richtlinie 2001/40/EG über die gegenseitige Anerkennung von  
Entscheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. L 60 vom 
27.2.2004, S. 55). 
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b. Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AuG, wenn die 
Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; 

c. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn: 
1. die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in 

der Schweiz hat, 
2. die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, 
3. Widerrufsgründe nach Artikel 62 AuG vorliegen, oder 
4. die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren an-

gegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des 
Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. 

3 Das BFM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu 
einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Aus-
genommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. 
4 Die Zustimmung des BFM gilt auch nach einem Kantonswechsel. 
5 Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des BFM vor-
liegt. 

10. Kapitel: Datenschutz 

Art. 87 Datenerhebung zur Identifikation 
(Art. 102 Abs. 2 AuG) 

1 Zur Feststellung und Sicherung der Identität einer Ausländerin oder eines Auslän-
ders können die zuständigen Behörden bei der Prüfung der Einreisevoraussetzungen 
sowie bei ausländerrechtlichen Verfahren folgende biometrischen Daten erheben: 

a. Fingerabdrücke; 
b. Fotos; 
c. DNA-Profile gemäss Artikel 33 des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 200435 

über genetische Untersuchungen beim Menschen. 
2 Die Übermittlung und Speicherung der Fingerabdrücke sowie die Bearbeitung der 
zugehörigen Personendaten richten sich nach den Artikeln 4 Buchstaben b, e, und f, 
8 Buchstabe e, 12, 13 Absatz 1 und 17 Absatz 2 der Verordnung vom 21. November 
200136 über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten. 
3 Für die Bearbeitung, Bekanntgabe und Speicherung der Daten und für die Daten-
sicherheit gelten die massgebenden Bestimmungen der Verordnung vom 12. April 
200637 über das Zentrale Migrationsinformationssystem (ZEMIS-Verordnung), ins-
besondere die Artikel 2, 4, 9, 11 sowie 16–19 ZEMIS-Verordnung. 

  

35 SR 810.12 
36 SR 361.3 
37 SR 142.513 
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11. Kapitel: Zuständigkeiten, Mitteilungen und Fristen 

Art. 88 Vollzugsbehörden 
1 Die Kantone bezeichnen die Behörden, die im kantonalen Aufgabenbereich für den 
Vollzug des AuG und der Ausführungsverordnungen zuständig sind. 
2 Das BFM ist für alle Vollzugsaufgaben des AuG und der Ausführungsverordnun-
gen zuständig, die nicht einer kantonalen Behörde oder einer anderen Bundes-
behörde zugewiesen wurden. 

Art. 89 Weisungen des BFM 
Das BFM erlässt die für den Vollzug dieser Verordnung erforderlichen Weisungen. 

Art. 89a38 Bekanntgabe von Personendaten an einen Staat, der durch keines  
der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden ist 

Ein angemessener Schutz der betroffenen Person im Sinne von Artikel 111d AuG 
liegt vor, wenn hinreichende Garantien sich insbesondere aus entsprechenden Ver-
tragsklauseln ergeben und bezüglich der übermittelten Daten und ihrer Bearbeitung 
Folgendes gewährleisten: 

a. Die Grundsätze der Rechtmässigkeit, von Treu und Glauben der Datenbear-
beitung sowie der Richtigkeit der Daten werden beachtet. 

b. Der Zweck der Bekanntgabe ist klar festgelegt. 
c. Die Daten werden nur so weit bearbeitet, als es für den Zweck der Bekannt-

gabe erforderlich ist. 
d. Die zur Bearbeitung ermächtigten Behörden werden klar bezeichnet. 
e. Die Weitergabe der Daten an andere Staaten, welche kein angemessenes Da-

tenschutzniveau gewährleisten, ist verboten. 
f. Die Aufbewahrung und Vernichtung der Daten sind klar geregelt. 
g. Die betroffene Person hat ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
h. Die betroffene Person wird über die Bearbeitung ihrer Personendaten sowie 

deren Rahmenbedingungen informiert. 
i. Die betroffene Person hat ein Recht auf Auskunft über die sie betreffenden 

Daten. 
j. Die Datensicherheit ist gewährleistet. 
k. Die betroffene Person hat das Recht, eine unabhängige Behörde anzurufen, 

wenn sie der Auffassung ist, die Bearbeitung ihrer Daten sei unzulässig. 

  

38 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 
12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). 
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Art. 90 Fristenberechnung 
Bei der Berechnung von Anmeldefristen wird der Tag der Einreise mitgezählt. 

11a. Kapitel:39 Strafbestimmungen 

Art. 90a (Art. 120 Abs. 2 AuG) 
Mit Busse bis zu 1000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
Pflicht zur Vorlage oder Abgabe des Ausländerausweises nach Artikel 63 oder 72 
verletzt. 

12. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts 
Folgende Verordnungen werden aufgehoben: 

1. Vollziehungsverordnung vom 1. März 194940 zum Bundesgesetz über Auf-
enthalt und Niederlassung der Ausländer; 

2. Verordnung vom 20. April 198341 über das Zustimmungsverfahren im Aus-
länderrecht; 

3. Verordnung vom 20. Januar 197142 über die Meldung wegziehender Aus-
länder; 

4. Verordnung vom 19. Januar 196543 über die Zusicherung der Aufenthalts-
bewilligung zum Stellenantritt; 

5. Verordnung vom 6. Oktober 198644 über die Begrenzung der Zahl der Aus-
länder. 

  

39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2008 6273). 

40 [AS 1949 228, 1980 1730 Art. 16, 1983 534, 1986 1791 Art. 57 Abs. 2, 1987 1669  
Art. 13 Ziff. 2, 1989 2234 Art. 57 Abs. 2, 1996 2243 Ziff. I 31, 2006 965 Anhang Ziff. 2 
4705 Anhang Ziff. II 2] 

41 [AS 1983 535, 1986 1482, 1996 2243 Ziff. I 32, 1998 846, 2002 1769 Ziff. III 2,  
2006 1945 Anhang 3 Ziff. I] 

42 [AS 1971 69, 1996 2243 Ziff. I 33] 
43 [AS 1965 62, 1996 2243 Ziff. I 34, 2002 1741 Art. 35 Ziff. 1] 
44 [AS 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040,  

1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726,  
2002 1769 1778 3571 4167 Ziff. II , 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945 Anhang 3 
Ziff. 12 4225 4705 Ziff. II 87 4739 Ziff. I 4 4869 Ziff. I 6, 2007 4967] 
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Art. 91a45 

Art. 92 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 

  

45 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Juni 2008 (AS 2008 2737). Aufgehoben durch  
Ziff. I der V vom 4. Dez. 2009, mit Wirkung seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 6413). 
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Anhang 146 
(Art. 19) 

Höchstzahlen für Kurzaufenthaltsbewilligungen 

1.  Die Höchstzahlen für Kurzaufenthaltsbewilligungen, die zu einer Erwerbstätig-
keit berechtigen, werden insgesamt auf 3500 festgesetzt: 

a. Höchstzahlen für die Kantone: 1750 
 Zürich 353 Schaffhausen 17
 Bern 220 Appenzell A.Rh. 10
 Luzern 77 Appenzell I.Rh. 3
 Uri 6 St. Gallen 107
 Schwyz 25 Graubünden 44
 Obwalden 7 Aargau 119
 Nidwalden 8 Thurgau 45
 Glarus 8 Tessin 79
 Zug 32 Waadt 138
 Freiburg 45 Wallis 57
 Solothurn 52 Neuenburg 39
 Basel-Stadt 73 Genf 116
 Basel-Landschaft 55 Jura 15

b. Höchstzahl für den Bund: 1750 
2.  Die Höchstzahlen gelten für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2010. 
3.  Die durch die Änderung vom 12. Dezember 200847 der Verordnung vom 
24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit freigegebenen, 
aber noch nicht ausgeschöpften Kontingente können weiterhin beansprucht werden. 
Sie werden der Höchstzahl des Bundes (Ziff. 1 Bst. b) angerechnet. 

  

46 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 4. Dez. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 6413). 

47 AS 2008 6273 
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Anhang 248 
(Art. 20) 

Höchstzahlen für Aufenthaltsbewilligungen 

1.  Die Höchstzahlen für erstmalige Aufenthaltsbewilligungen, die zu einer Erwerbs-
tätigkeit berechtigen, werden insgesamt auf 2000 festgesetzt: 

a. Höchstzahlen für die Kantone: 1000 
 Zürich 201 Schaffhausen 10
 Bern 126 Appenzell A.Rh. 5
 Luzern 44 Appenzell I.Rh. 2
 Uri 4 St. Gallen 60
 Schwyz 14 Graubünden 25
 Obwalden 4 Aargau 68
 Nidwalden 5 Thurgau 26
 Glarus 5 Tessin 45
 Zug 18 Waadt 79
 Freiburg 26 Wallis 32
 Solothurn 29 Neuenburg 23
 Basel-Stadt 42 Genf 67
 Basel-Landschaft 32 Jura 8

b. Höchstzahl für den Bund: 1000 
2.  Die Höchstzahlen gelten für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2010. 
3.  Die durch die Änderung vom 12. Dezember 200849 der Verordnung vom 
24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit freigegebenen, 
aber noch nicht ausgeschöpften Kontingente können weiterhin beansprucht werden. 
Sie werden der Höchstzahl des Bundes (Ziff. 1 Bst. b) angerechnet. 

  

48 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 4. Dez. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 6413). 

49 AS 2008 6273 
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Anhang 350 
(Art. 1 Abs. 2) 

Schengen-Assoziierungsabkommen 

Die Schengen-Assoziierungsabkommen umfassen: 
a. Abkommen vom 26. Oktober 200451 zwischen der Schweizerischen Eid-

genossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemein-
schaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SAA); 

b. Abkommen vom 26. Oktober 200452 in Form eines Briefwechsels zwischen 
dem Rat der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über die Ausschüsse, die die Europäische Kommission bei der Aus-
übung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen; 

c. Übereinkommen vom 17. Dezember 200453 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
und über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staa-
tes für die Prüfung eines in der Schweiz, in Island oder in Norwegen gestell-
ten Asylantrags; 

d. Abkommen vom 28. April 200554 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Königreich Dänemark über die Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung derjenigen Teile des Schengen-Besitzstands, die auf Be-
stimmungen des Titels IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft basieren; 

e. Protokoll vom 28. Februar 200855 zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechten-
stein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assozi-
ierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwen-
dung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands. 

  

50 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 
12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). 

51 SR 0.362.31 
52 SR 0.362.1 
53 SR 0.362.32 
54 SR 0.362.33 
55 SR 0.362.311; noch nicht publiziert. 


